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Motorfahrzeuginspektion 1963
Gestützt auf die einschlägigen gesetzlichen

Bestimmungen führt die
Generalstabsabteilung, Sektion Mobilmachung, unter

Mitwirkung der Abteilung für Transportdienst

und Reparaturtruppen vom 1.4. bis
23.11.63 in der ganzen Schweiz Inspektionen

bestimmter Motorfahrzeugkategorien
durch.

Die Halter sind gebeten, im beidseitigen
Interesse dem Aufgebot pünktlich
Folge zu leisten und die darin enthaltenen
Weisungen genau zu beachten. Die
verlangten Mobilmachungsdokumente, das
Inspektionsaufgebot, der Stellungsbefehl für
Requisitionsmotorfahrzeuge u. das
Dienstbüchlein derjenigen Person, welche bei
Kriegsmobilmachung mit der Ueberführung
des Fahrzeuges auf den Stellungsplatz
betraut wird, sind an die Inspektion
mitzubringen. Fehlen diese Dokumente, so kann
die Inspektion des Fahrzeuges nicht
vorgenommen werden, und die dadurch
später notwendig werdende Nachinspektion

geht zu Lasten des betreffenden
Halters.

Falls ein Fahrzeug aus triftigen Gründen
nicht vorgeführt wird oder die Zeit des

Aufgebotes nicht eingehalten werden kann,
so ist mit der Abteilung für Transportdienst
und Reparaturtruppen, Bern, Kasernen-
str. 19 (Tel. 031/61 53 96), Verbindung
aufzunehmen.

Die Halter haben diejenigen Fahrzeuge,
für welche der Bund Beiträge ausrichtet
(armeetaugliche Lastwagen schweizerischer
Herkunft, geländegängige Fahrzeuge mit
Zollrückerstattung), stets samt Zubehör,
Ausrüstungs- und Reservegegenständen
vorzuführen.

Zur Inspektion aufgebotene Fahrzeuge
mit Anhängern sind mit der Komposition
vorzuführen, wie sie in den Inspektionsaufgeboten

und Stellungsbefehlen für
Requisitionsmotorfahrzeuge und Anhänger
vorgeschrieben ist, es sei denn, dass
zwingende Gründe eine Abweichung erfordern.

Gemäss Verfügung des Eidg. Militärde-
partementes vom 21. April 1952 sind
Motorfahrzeughalter, die zu ihrem militärisch
belegten Motorfahrzeug (ausgenommen
Motorräder) einen passenden Anhänger
besitzen, verpflichtet, diesen mit dem zur
Inspektion aufgebotenen Motorfahrzeug
gleichzeitig vorzuführen.

«Goldwell-Diesel» Super H. D.
das unübertroffene Qualitäts Diesel-
Motoroil garantiert eine vollkommene
Schmierung auch bei höchster
Beanspruchung. — Lieferung durch:

Auto-Penn Vertrieb, Werner Ast,
Münchenstein, Mineralöle und Fette
Tel. 061 / 46 09 96

Text zu Bild auf der 1. Umschlag-Seite:
Nachdem die Maschinenfabrik Baas in Lachen SZ eine Betriebsstätte errichtet hat und
schon viele sehr gute Erfahrungen mit dem Frontlader auch an allen Schweizer-Traktoren
nunmehr vorliegen, führt sich auch in unserem Land der Frontlader mehr und mehr ein.
Das Titelbild zeigt den Frontlader beim Beladen eines Miststreuers. Das Beladen des
Wagens mit 3 T Mist schafft ein Mann allein in 5—6 Minuten.
Mit dem Baas-Frontlader schafft man das 7—10-fache der Handarbeit. Die verschiedenen
Arbeitsgeräte wie Schaufel, Mistgabel usw. — gut durchdacht und erprobt — machen dem
Traktorfahrer schwere Arbeit leicht und Sie sparen Zeit und Arbeitskraft.
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